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STATUTEN des F O K U S Sozlalarcntv 

======================== 

Artikel l 
Der FOKUS ist ein politischer Verein im Sinne von Art . 
60 ZGB . 
Der Verein bezweckt strukturelle Veranderungen im Sinne 
einer humanistisch- sozialistischen Gesellschaftsordnung. 
Er versucht dieses Ziel mit allen Mitteln zu erreichen. 

Artikel 2 
Die Organe des FOKUS sind : 
a)Mitgli ederversammlung 
b)Vorstand( I nkl.Kassi er,Aktuar) 

Artikel 3 
Jedes Mitglied hat einen monatlichen Beitrag zu ent
richten . 
Die Hohe des Beitrages wird durch die MV festgesetzt . 

Artikel 4 
Die vorliegenden Statuten wurden am 29 . Mai 1969 von 
der Gründungsversammlung des FOKUS im Café Malatesta 
in Zürich l angenommen . 

BEITRITSBRKLAERUNG 
================== 

Hiemit erkl ar e i ch meinen Beitri ttzum FOKUS . 
Die Statuten,das interne Organisationsschema und das 
Programm*habe ich gelesen und erklar e mich damit 
&rundsatzlich einverstandon . (*sofern vorhanden!) 

--------------------------
Name: __________________________ __ 

Jahrgang: ____________ _ 

Privatadresse: ------------------------------------ Tel . : __________ _ 

Geschaftsadresse : ______________________________ __ Tel . : __________ __ 

Aktivm i tglied/Altmitglied 
Unterschrift: ____________________ __ 

Idh interessiere mich für folgende Sachgebiete Besonders : 

l . 

2 , 



,.. 

F O K U S 
======= 

IN'rERNE ORGANISA T I ON 

1) r1ITGLIEDER (HG) 

Allgemeinos : - Anfangl ich besteht die Gruppe aus den Gründungsmitglie
dern . Diesc müssen an der 2 . ordentlichen HV einzeln 
bestatigt werden; nach vorheriger Diskussion . 

Aufnahme : 

- J edes MG muss in mindestens einer àG (von der MV aner
kannt) aktiv tatig sein. 

Ein Neumitglied muss von mindestens 2 MG vorgeschlagen 
werden. Danach hat os eine Probezeit (= aktive Mitarbeit) 
von 2 Monaten zu bestehen. 
Ein MG muss von der Mv gewahlt werden, nachdem es sich 
mit dem Programm der Gruppe einverstenden erklart hat . 

"Al tmi tglied'': .h.uf Antrag des MG . Ist von aldi ver Mi tarbci t in einer AG 
dispensiert . Huss aber an den MV anwesend se in. 

Austritt : 

Ausschluss: 

Schriftlich ~n die i~ . 

Auf Antrag l MG an d i e MV; mit Begründung. Der Auszu
schliess ende hat ein Verteidigungs recht. 
Ueber den Ausschluss muss abgestimmt werden . 

2) MITGLI.8DEd.VER.::..IJ1HLUi'lG (11V) 

ordentliche : .Alle 6 \vochen . 

Teilnahmeberechtigt: 
- l··iG 
·· Vorgeschlagene HG (mit Hi tbostimmungsrecht) 
- Andere I1itglieder einer .AG wahrend der 

Serichterstattung derselben. 
- ~~dere 2ersonen, sofern dies cin qu~lifiziertcs 

Mehr von 3/4 verlangt. 

Muss folgende Traktanden enthalten: 
- Rechensch~ftsberichte 

d er AG, 
der FA3S - Vertreter 
und dcr KoG (JJdua.r/Kassier) 

- Veranstaltungskalender (insbesondere Daten dor 
AG, BiG, OrG, usw. ) - Verschiedenes 

ausser ordentliche : Auf Antrag von : 
- l AG 
- FASS - Vertreter 
- lO% der HG an dic KoG. 

Bei al l en ~eschlüssen und i;lahlen gil t das absolute r1ehr, ( 50% der an
wesenden MG) . Ausnahmen: angegebene qualifizierte 1íchr heiten der an
wesenden MG . Wahlen müssen geheim durchgeführt werden, dcsgle ichen an
dere Abstimmungen, die Personen betreffen. Bei Sachabstimmungen gcheim 
auf Antrag . 



3) AEMTER 

Allgemeines : 

1\.l·duar: 

Ka.ss i er: 

~ttuar~ Kassier, die KoG und die FASS - Ver
treter werden gewihlt ; die Besetzung anderer 
Aemter wird bestimmt . 
1~11e HG, die ein Amt innehaben, konnen an 
einer 11V a.~ge,,rihlt, bzw. a.bgesetzt werden, 
sofern ~ies vorhcr in dcr Tra.ktandenliste 
untcr ~ahlen, bzw. Absetzung angegeben wor
clen i st . 
Der •. :du~rt d.er ;~a.ss i cr und die F1~SS - Ver
tr~ter mUssen nicht a.ktiv in e iner kG titig 
sein . 

Wird auf l Jahr gewihlt . Belicbig oft wi eder 
wahlbar. Hat die Aufgabe, alle Beschlüsse ZU 
noti eren und ein Dossier über alle Veranstal
tungen und Beschlüssc der Grup:pe zu führen. 

Wird a.uf l Jahr gcwahlt. Beliebig oft wi cder
wahlbar. Hat dafür zu sorgen, dass die einge
nom~en en Mittcl zur Ausgabende ckung ausrci
chen . Darf bei Gcldnot geforderte Mittel vcr
weigern . Der Ka.ssier ist einziger Ze i chnungs
berechtia t er der Gruppe . Die für das rC- Konto 
notwendigen Prasidenten, usw. werden durch 
da.s Lo s bestimmt und haben kci n~ rlei Funktion. 

Koordina.tionsgruppe (KoG) : Pro angebrochene 20 Mitglicder l KoG- Mitglicd, 
doch mindestens 3 . Der Kassicr und der 1llituar 
stell en immer uie 2 ersten KoG- Mitgli eder , die 
übri ge n müssen auf t Jahr JCwihlt werdcn. 
iHcht wiedcn,rahl bar . Die KoG hat die .ü.u fgo.be 
z\dschen 2 lvfv zu orL :.nisieren und zu koordi
nieren . Ninillt ~illtrage an die MV entgegen, 
insb ~sonJert: ... nr _gungen, üUstrittsbegehrcn , 
übwa:llantrii~e, us w. Si e stell t auch di e Trak
tandenliste zusammcn und führt den Versand 
durch . 

F~LSS - Vcrtrctcr: 

Bildungsgruppe (BiG) : 

üruck~ru~pc (DruG) : 

~le:r<lcn .. mf t J ahr ge·vahl t. Konncn c inma l 'vi c
~ergcwahlt werden . Nach i-j~hrigen Unt crbrli
chcn dürfcn si~ nocDmals gcwihlt werden . 

Organisi crt intornc Bildungsa.bondc (Schulung ). 
Normal0rwcis o allc 6 ~ochcn. 
nusgabe von ~üchcrlist cn, usw. 

Dic DruG führt inncrt nützlicher Frist Druck
auftragc aus . Ihr müsson d i e Matrizen berc its 
vollstandig gesc~ricbcn übcrgcben werden . 

Organisa.tionsgruppe ( OrG): rlei Durchführung von Vor tragon, Teach-Ins, 
usw. , Qic nicht von c inor áG, sondern von der 
ganzen Gru?pe bcschlossen werden, wird 0ine 
OrG bestimmt. Dicse Gruppe verliert ihre 
Funktion na.ch Durchführun& der Veranstaltung . 



• 

J eG.cs t1itglic<..:. muss in c iner von ~er :.rr !tnerkanntcn .: .. G aldiv tatig 
sein, (üuSn'Lhmcn erwahnt) . 
Di c JLG haben ~jnen eigcn~n Namcn unG. sind somi·t nutonom un~ finan
ziell unabhangig . Dio Gruppe kann sic aber finanzi c ll untersttitzen • 
• ~tionen, die unter dum ~amen Je r Gruppe l a uf en sollcn, mtissen von 
L:cr MV beschloss e~ w .... r jcn . 
Di c JlG mtissen diJ er arbeiteten Brge~nisse publ i zier2n . 

Der Mitgliedcrbcitr ag wird monatlich ein3czogcn . 
Er betragt : 

ftir Studcnten, Lchrlinge , SchUlcr und hausfrauen 2 .- Fr. 

ftir allc andcren HG- mindestcns 5 .. - Fr ., wennmoglich mchr. 

Für ~l~nderungen dieser Org~nisationsbestimmungen braucht es ~n 
e incr 11V ein qualifiziortes Mehr von 2/3 der anwescnden MG. 
Jlenderungen müsscn zudcm vorher in der Traktandenlistc angc
!-tündigt ;.;erdcn . 

7) SC.lLUSS 

J cdes MG hat o ine vollstandi ge ~dr~sscnli ste der andercn MG . 
Es wird cin To l cphonalarm aufcustcllt . 

Das Erogramm ist für MG verbindlich . 

Diesc Organisationsbest immungen kenncn nur NG und vorgoscl1lagenc MG . 

So beschlossen am 29 . Mai in Zürich . 


